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 Kostenfreiheit des Schulwegs 
 

Bayreuth, April 2024 

Sehr geehrte Eltern,  

mit dieser Info möchten wir Sie über die Kostenfreiheit des Schulwegs informieren. 

1. Allgemeines zur Antragstellung  

✓ Sie wohnen im Landkreis Bayreuth oder in einem anderen Landkreis: 

Wenn Sie im Landkreis Bayreuth oder in einem anderen Landkreis wohnen, können Sie 

auf jeden Fall einen Antrag auf Kostenfreiheit des Schulwegs stellen. 

Wie funktioniert das? 

Für den Landkreis Bayreuth geht das nur digital über das Internetportal des Landkrei-

ses. Die Erfassungsbögen finden Sie unter www.landkreis-bayreuth.de/schulweg  ➔  

Kostenfreiheit des Schulwegs bis zur 10. Klasse“ ➔Online-Dienste Schülerbeförderung 

➔ dort finden Sie den Antrag auf Kostenfreiheit des Schulweges = Erfassungsbogen. 

Der digital ausgefüllte und anschließend ausgedruckte Erfassungsbogen ist von den El-

tern zu unterschreiben und an unserer Schule (im Sekretariat II) abzugeben.  

Für den Landkreis Kulmbach steht das Antragsformular auf der Homepage. 

✓ Sie wohnen in der Stadt Bayreuth: 

Wenn Ihr Kind ab der 8. Jahrgangsstufe am RWG den Sozialwissenschaftlichen 

Zweig (SWG) besuchen soll, so wird in diesem Fall eine Kostenfreiheit des Schulwegs 

gewährt, wenn der Weg zur Schule mehr als 3 km beträgt. 

Soll Ihr Kind ab der 8. Jahrgangsstufe am RWG den Sprachlichen Zweig (SG) oder 

den Wirtschaftswissenschaftlichen Zweig (WWG) besuchen, so wird die Kostener-

stattung in manchen Fällen verweigert, da Ihr Kind ggf. ein Gymnasium mit diesem Profil 

besuchen könnte, das näher bei ihrer Wohnung liegt und damit innerhalb der zumutba-

ren Fußwegentfernung. 

Die Antragsformulare werden bei der Anmeldung im Sekretariat II ausgegeben, bzw. 

stehen auf der Homepage und müssen ausgefüllt an uns zurückgegeben werden. 

Bitte beachten Sie, dass auf Ihrem Antrag auf Ausstellung eines Fahrausweises nach 

den Regelungen der Stadt Bayreuth unbedingt Punkt 2. (besuchte Ausbildungsrich-

tung) ausgefüllt sein muss.  

Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass Sie unabhängig von Ihrer Eintragung unter 

Punkt 2. im Verlauf der 7. Jahrgangsstufe frei über die dann anstehende Wahl der 

Ausbildungsrichtung entscheiden können. 

http://www.landkreis-bayreuth.de/schulweg
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2. Termine: 

Die Erfassungsanträge für Stadt und Landkreis bitten wir bis spätestens  

17.05.2024 

im Sekretariat II unserer Schule abzugeben, damit die Wertmarken auch wirklich am 1. Schultag 

ausgehändigt werden können. 

3. Sonstiges: 

Für Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Bayreuth, dem Landkreis Bayreuth oder Kulmbach 

wird bei der Anmeldung ein Antrag auf Ausstellung eines Verbundpasses (auch auf der home-

page) ausgegeben. Der Verbundpass ist zusätzlich zur Fahrkarte erforderlich und ist zusammen 

mit einem Passbild direkt an der ZOH (für Stadt und Landkreise) abzugeben.  

Der Antrag kann auch direkt am ZOH abgeholt und ausgefüllt werden. 

 

Gez. 

Ursula Graf, OStDin 
Schulleiterin des RWG 

 


